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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen
anderer Behörden und Dienststellen

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises S. 65 – 
Aufgebote der Sparkasse Bochum S. 65 – Beschlüsse der Sparkasse 

Bochum S. 66 – Kraftloserklärung der Sparkasse Geseke S. 66 – Auf-
gebot der Sparkasse Lippstadt S. 66 – Aufgebot der Sparkasse Olpe-
Drolshagen-Wenden S. 66 – Aufgebot der Sparkasse Witten S. 66 – 
Kraftloserklärungen der Sparkasse Witten S. 66

103. Verlust- und Ungültigkeitserklärung
eines Dienstausweises

Landrat Iserlohn, 22. 2. 2010
des Märkischen Kreises
als Kreispolizeibehörde
VL 1.1 – 64.03 –

Der Dienstausweis der Polizeikommissarin Angela 
Prietz mit der Nummer 0754658, ausgestellt am 21. 2. 
2007 von den Zentralen Polizeitechnischen Diensten 
– ZPD –, ist in Verlust geraten.

Im Auftrag:

gez. Kutsch

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 65 

104.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 343 012 712 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 343 012 712 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 7. 6. 2010, 9.30 Uhr, vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 

Inhalt:

anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

B 6/10

Bochum, 19. 2. 2010

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(88) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 65

105.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 301 318 481 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 301 318 481 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 7. 6. 2010, 9.00 Uhr, vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

L 5/10

Bochum, 18. 2. 2010

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(88) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 65
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106.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommenen, am 5. 11. 2009 aufge-
botenen Sparkassenbücher Nrn. 314 438 664 und 
314 475 914 sind bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist 
nicht vorgelegt worden.

Die Sparkassenbücher mit den Nrn. 314 438 664 und 
314 475 914 werden für kraftlos erklärt.

S 40/09

Bochum, 22. 2. 2010

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(66) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66

107.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 5. 11. 2009 aufgebote-
ne Sparkassenbuch Nr. 308 044 023 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 308 044 023 wird für kraftlos 
erklärt.

K 42/09

Bochum, 22. 2. 2010

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(66) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66

108.  Kraftloserklärung der Sparkasse Geseke

Das von der Sparkasse Geseke ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 33 044 694 wird hiermit für kraftlos er-
klärt.

Geseke, 19. 2. 2010

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66

109.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Das von der Sparkasse Lippstadt ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 370 056 713 8 ist am 24. 11. 2009 aufge-
boten worden. 

Der Inhaber hat seine Rechte nicht geltend gemacht.

Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt.

Lippstadt, 25. 2. 2010

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

(51) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66 

110.  Aufgebot 
der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Das Sparkassenbuch Nr. 300 951 738 der Sparkasse 
Olpe-Drolshagen-Wenden wird von dem Gläubiger der 
Spareinlage als verloren gemeldet.

Wir fordern den Inhaber des Sparkassenbuches auf, 
innerhalb von drei Monaten seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches bei uns anzumelden. Andern-
falls wird das Sparkassenbuch nach Ablauf dieser Frist 
für kraftlos erklärt.

Olpe, 22. 2. 2010

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Vorstand

gez. D. Kohlmeier    gez. W. Rücker

(72) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66

111.  Aufgebot der Sparkasse Witten

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 304 531 684, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rech-
te unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, 
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Witten, 23. 2. 2010

sch

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Maasche    i. A. gez. Imming

(73) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66

112.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Witten

Das von der Sparkasse Witten ausgestellte Sparkas-
senbuch mit der Nummer 300 218 757, wird hier-
mit, nachdem die Aufgebotsfrist abgelaufen ist, gem. 
Abschnitt 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zum Sparkassengesetz für kraftlos erklärt. 

Witten, 19. 2. 2009

dsh

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Maasche    i. A. gez. Imming

(65) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66

113.  Kraftloserklärung
der Sparkasse Witten

Die von der Sparkasse Witten ausgestellten Sparkassen-
bücher mit den Nummern 300 564 648, 300 617 735, 
303 611 255 und 304 051 105, werden hiermit, nach-
dem die Aufgebotsfrist abgelaufen ist, gem. Abschnitt 6 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Spar-
kassengesetz für kraftlos erklärt.

Witten, 22. 2. 2010

sch

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Maasche    i. A. gez. Imming

(65) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 66
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